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Bau- und Bezirksverwaltung 

Neues Rathaus 

Hauptstraße 1-5 

A-4041 Linz 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige eines Aufzuges 

 Errichtung eines Aufzuges (§ 4 Abs. 1 O.ö. Aufzugsgesetz 1998) 

 
wesentliche Änderung eines Aufzuges (§ 4 Abs. 1 und 2  

O.ö. Aufzugsgesetz 1998) 

 Errichtung einer Fahrtreppe (Rolltreppe) 

 Errichtung eines Fahrsteiges 

 Zutreffendes ankreuzen 

 

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn die mit „ * “ gekennzeich-

neten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind. 

 

Anzeigende(r): 
 

Nachname       

Vorname       Akad. Grad       

Straße/Nr.        

Postleitzahl       Ort       

Telefon       Fax       

E-Mail        

 Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 
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GebäudeeigentümerIn: 
 

Nachname       

Vorname       Akad. Grad       

Straße/Nr.       

Postleitzahl       Ort       

Telefon       Fax       

E-Mail        

 
 Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 

 

AufzugseigentümerIn: 
 

Nachname       

Vorname       Akad. Grad       

Straße/Nr.       

Postleitzahl       Ort       

Telefon       Fax       

E-Mail        

 
 Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 

 

Bauort: 
 

Straße/Nr.*       

Postleitzahl*       Ort*       

Katastralgemeinde*       Einlagezahl*       

Grundstücksnummer/n*       

 

 

___________________________ 

Datum, Unterschrift Anzeigende(r) 
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Der vollständig ausgefüllten Anzeige sind folgende Unterlagen anzuschließen: 

 ausreichende Beschreibung (technische Beschreibung, Plan, Skizze, zeichnerische 
Darstellung, etc.) des Aufzuges, aus der auch der genaue Standort - und der Zweck 
hervorgehen muss. 

 ein Gutachten eines Aufzugsprüfers/einer Aufzugsprüferin (§ 13 O.ö. Aufzugsge-
setz 1998). 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

 

Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden 

 im Rahmen des konkreten Verfahrens und der gesetzlichen Zulässigkeit an sonstige Verfah-

rensbeteiligte weitergegeben. 

 im Magistrat Linz über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des Verfahrens gespei-

chert. 

Im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf 

Auskunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie 

das Recht Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben. 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Tel.: 0732 7070, E-Mail: datenschutz@mag.linz.at 

 


